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1 Einführung und Motivation 
 
Zu den Tätigkeitsfeldern der Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) gehören neben der 
Aufbereitung und der überregionalen Verteilung von Fernwasser für ca. 1 Mio. Einwohner 
des Freistaates auch der Betrieb und die Instandhaltung von Stauanlagen, mit denen Aufga-
ben der Roh- und Brauchwasserbereitstellung sowie des hoheitlichen Hochwasserschutzes 
und der Niedrigwasseraufhöhung erfüllt werden.  
 
Der Niedergang der teilweise sehr wasserintensiv produzierenden und verarbeitenden In-
dustrie und die nahezu schlagartige Einstellung der industriemäßigen Produktion in der 
Landwirtschaft nach den gesellschaftlichen Veränderungen 1989/90 in Ostdeutschland führ-
ten dazu, dass für eine Vielzahl von Stauanlagen, die bis dahin zur Brauch- und Bereg-
nungswasserbereitstellung errichtet und genutzt wurden, die Zweckbestimmung ersatzlos 
entfiel. Aus dem Anlagenbestand der TFW, der 68 Talsperren, Speicher und Rückhaltebe-
cken in ganz Thüringen umfasst, waren von dieser Entwicklung zum Beispiel allein 30 
Brauch- und Beregnungswasserspeicher betroffen. 
 
Somit wurde es, auch vor dem Hintergrund zunehmend knapper werdender öffentlicher Mit-
tel, zu einer vorrangigen Aufgabe der Talsperrenunternehmer, für diese Stauanlagen neue 
wasserwirtschaftlich sinnvolle und betriebswirtschaftlich tragbare Nutzungen zu erschließen 
und umzusetzen. Diese Zielstellung ist jedoch nur für vergleichsweise wenige Stauanlagen 
erreichbar. Lassen sich im Rahmen vertiefender Einzelfallbetrachtungen und Kosten-Nutzen-
Analysen keine Begründungen im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Daseinsvorsorge 
nachweisen bzw. stehen diese, wie zum Beispiel bei einer ausschließlich angelfischereili-
chen Freizeitnutzung, in keinem Verhältnis zu den Instandhaltungs- bzw. Betriebsaufwen-
dungen, so ist zwangsläufig auch der Rückbau der Stauanlage und damit die Wiederherstel-
lung der Durchgängigkeit des Fließgewässers eine näher zu betrachtende Alternative. 
Verschärft wird dieses Problem noch, wenn die Stauanlage darüber hinaus noch über bauli-
che und Sicherheitsdefizite verfügt, die eine dringende Ertüchtigung oder Anpassung an die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik erfordern. 
 
Derartige Rückbauvorhaben können auch aus anderen Gründen in Erwägung gezogen 
werden. Beispielsweise kann der Rückbau einer Talsperre im Sinne der EU-Wasserrahmen-
richtlinie zur Wiederherstellung eines guten ökologischen Zustandes im betreffenden Fluss-
gebiet beitragen. Auch als Kompensationsmaßnahme zum Ausgleich der Umweltauswirkun-
gen anderer Vorhaben ist der Rückbau von Talsperren, ähnlich wie der Rückbau von 
Wehranlagen, grundsätzlich geeignet. 
 
Über ein derartiges Projekt soll im Folgenden am Beispiel der Talsperre Krebsbach berichtet 
werden. 
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2 Die Talsperre Krebsbach - Vorgeschichte, Gründe und techni-
sche Lösung des Rückbaus  

 
2.1 Beschreibung der Stauanlage und ihrer bisherigen Nutzung 
 
Die Talsperre Krebsbach befindet sich in Ostthüringen im Landkreis Greiz ca. 7 km nordöst-
lich der Kreisstadt. Sie staut den Krebsbach, einen rechten Nebenfluss der Weißen Elster, 
etwa 3,6 km oberhalb seiner Mündung zwischen den Ortschaften Kleinreinsdorf und Teich-
wolframsdorf aus einem Einzugsgebiet von etwa 14 km². Die Talsperre wurde von 1962 bis 
1964 nach einem Projekt der SDAG Wismut als Brauchwasserspeicher für die Uranaufberei-
tungsanlage Seelingstädt bei Ronneburg und in geringem Umfang für einen Industriebetrieb 
in Kleinreinsdorf errichtet.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 1:  Talsperre Krebsbach - Luftaufnahme der Gesamtanlage und Ansicht der Luftseite des 

Absperrbauwerks  
 
Als Absperrbauwerk dient ein über Gründung 18,5 m hoher Steinschüttdamm mit zentraler 
Lehmkerndichtung. Im ursprünglichen Ausbauzustand betrug der Stauraum 0,398 Mio. m³. 
Die Talsperre verfügt über nur einen Grundablass DN 350, der in einem Betongewölbe, das 
den Damm im rechten Drittel im Taltiefsten rechtwinklig kreuzt, angeordnet ist. Als Hochwas-
serentlastung diente eine Überfallwand mit Sammelrinne im rechten Hang. Über eine Beton-
rohrleitung DN 1000 sollte das im Projekt und der Wasserrechtlichen Nutzungsgenehmigung 
festgelegte Bemessungshochwasser BHQ = HQ(200) zum Tosbecken hin abgeleitet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2:  Talsperre Krebsbach - Lageplan der Sperrstelle und Regelquerschnitt des Dammes  
 
Schon während des Ersteinstaus kam es infolge unzureichender Dichtigkeit des Lehmkerns 
zu starkem Sickerwasseranfall mit Wasseraustritten auf der Luftseite, Böschungsrutschun-
gen und Senkungen im Kronenbereich. Durch Einrammen einer Stahlspundwand aus Lars-
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sen V-Profilen als neues Primärdichtungselement in Dammachse mit einem aufwändig in 
Druckluftgründung hergestellten Spundwandkasten im Kreuzungsbereich mit dem Grundab-
lass wurde das Absperrbauwerk saniert und der Probestau 1969 abgeschlossen.  
 
Während eines Sommerhochwassers nach Starkniederschlägen am 24. Juni 1975 mit nach-
träglich ermittelten Spitzenzuflüssen von bis zu 19 m³/s kam es wegen der unzureichenden 
Leistungsfähigkeit der Hochwasserentlastung zu einem nicht mehr steuerbaren Zwangsein-
stau bis nahe an die Oberkante des Dichtungselementes, wobei das berechnete höchste 
Stauziel um 0,62 m überschritten wurde. In Auswertung dieses Ereignisses erfolgten 1979 
weitere bauliche Ertüchtigungen an der Hochwasserentlastung sowie 1981 eine neue Stau-
raumeinteilung. So wurde das Vollstauziel durch Teilabbruch der Überfallwand um 1,0 m 
reduziert und dadurch ein deutlich größerer außergewöhnlicher Hochwasserrückhalteraum 
eingerichtet. Weiterhin wurde eine zusätzliche Stahlrohrleitung DN 800 vom Einlaufbauwerk 
der Hochwasserentlastung bis zum Tosbecken verlegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Talsperre Krebsbach - links: Einlaufbauwerk der Hochwasserentlastung im rechten 

Dammanschluss; rechts: Ableitungen DN 1000 (hinten) und DN 800 (vorn) 
 
In den Folgejahren war der Stauspiegel der Talsperre durch intensive Brauchwasserentnah-
men regelmäßig deutlich abgesenkt, so dass nahezu ständig ein relativ großer Hochwasser-
rückhalteraum vorhanden war. Deshalb traten hinsichtlich der Überflutungssicherheit auch 
bei Hochwasser- und Schneeschmelzereignissen keine kritischen Situationen mehr auf. Bis 
zum Jahr 1985 hatte der Brauchwasserbedarf der Wismut  so zugenommen, dass dieser mit 
der Bereitstellungskapazität der Talsperre Krebsbach nicht mehr zu decken war. Die Stauan-
lage wurde daher aus dem Eigentum der Wismut herausgelöst und zum weiteren Betrieb an 
die Wasserwirtschaftsverwaltung (Oberflussmeisterei Gera) übertragen. In den Folgejahren 
bis 1989 wurde die vorhandene Pumpstation mit der angeschlossenen Druckleitung und dem 
Hochbehälter noch in geringem Umfang für die Entnahme von Beregnungswasser durch die 
Landwirtschaft genutzt. Seitdem erfolgen nur noch die Gewährleistung der in der Aufstauge-
nehmigung vorgeschriebenen Pflichtabgaben und eine angelfischereiliche Freizeitnutzung. 
 
 
2.2  Grundlagenuntersuchungen zur Risikoanalyse 
 
Ausgehend von den vor 1990 verbindlich anzuwendenden Technischen Regeln (u. a. TGL 
21239, Blatt 09) ergab sich für die Talsperre Krebsbach (Talsperrenklasse II) bereits damals 
ein dringender Anpassungsbedarf an den Betriebseinrichtungen zur Gewährleistung der Ü-
berflutungssicherheit. Diese Tatsache ist 1991durch die Erarbeitung einer Entwurfsplanung 
für eine neu zu errichtende überlastbare Hochwasserentlastung als Hangentlastung mit an-
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